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                  Kindergarten            KKKK    U U U U N N N N T T T T E E E E RRRR    BBBB    U U U U NNNN    TTTT    

Am Lindhof 1 

28857 Syke 

fon  04242- 163955/54 

fax 04242- 163956 

 

 

  mail: kigakubu@lebenshilfe-syke.de 
Liebe Eltern, 
 
Sie haben Ihr Kind bereits angemeldet oder möchten es in unsere Krippengruppe 
anmelden. 
Folgende Gebühren haben Sie dafür nach der Gebührenordnung der Stadt Syke zu 
zahlen : 
 
Die Stadt Syke hat entschieden, dass eine Krippenst unde 40 Euro monatlich 
kostet. 
 
Für eine viertägige und für eine fünftägige Betreuu ng werden die gleichen 
Gebühren gezahlt und nach folgender Formel berechne t :  
 

 
40 Euro x Std. 

 
Bei 6 Stunden am Tag würden die Gebühren  monatlich  240 Euro betragen. 

 
 

Sollten Sie Ihr Kind für 2 oder 3 Tage anmelden wol len, gilt folgende Formel :  
 
 

40 Euro x Std. : 5 x Tage 
 

Bei 5 Stunden an 3 Tagen würden die Gebühren monatl ich 120 Euro betragen. 
Diese Regelung gilt nur bei einer Betreuung bis zu 3 Tagen.  

Bei einer Betreuung ab 4 Tagen muss für 5 Tage beza hlt werden. 
 

 
 

Für alle Kinder die am Mittagessen  teilnehmen, kommen 2,05 Euro hinzu,  
bei 21 Tagen sind das 43,05 €. 

Im Mittagessenbeitrag enthalten sind auch Getränke und Obst, die im 
Tagesverlauf gegeben werden. 

 
 
Für Geschwisterkinder gibt es eine Gebührenermäßigu ng, auch wenn diese in 
einem anderen Kindergarten in Syke betreut werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen   R.Bieler/Leiterin des Kindergarten 


